
Das Multi-Barrieren-System: 
Basis für eine sichere und nach-
haltige Trinkwasserversorgung
Trinkwasser muss hygienisch einwandfrei sein. Dieser Leitsatz der deut-

schen Wasserversorgungswirtschaft wird in der Praxis mit dem so ge-

nannten „Multi-Barrieren-System“ realisiert. Einem Ansatz, der sicherstellt,

dass hygienisch einwandfreies Trinkwasser jederzeit in ausreichender

Menge dem Verbraucher zur Verfügung gestellt wird.
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T r i n k w a s s e r v e r s o r g u n g

Die öffentliche Trinkwasserver-
sorgung zählt in den entwickel-

ten Ländern der Erde zu den Grund-
elementen jeder Infrastruktur. Es ist
nahezu selbstverständlich geworden,
zu allen Tag- und Nachtzeiten den
Wasserhahn öffnen zu können und
Trinkwasser in guter Qualität und ge-
wünschter Menge zum Kochen, Trin-
ken, Duschen, Wäschewaschen oder
anderen Zwecken zu entnehmen. In
Deutschland sorgen knapp 7.000
Wasserversorgungsunternehmen für
die Versorgung der 80 Millionen Bun-
desbürger. Im Durchschnitt werden
pro Kopf und Tag 135 Liter Trinkwas-
ser verbraucht.
Die Forderung, dass Trinkwasser frei
von Krankheitserregern, genusstaug-
lich und rein sein soll, zählt zu den
Grundsätzen der europäischen Ge-
sundheitspolitik. Diese Forderung ent-
spricht der in mehr als einem Jahrhun-
dert öffentlicher Wasserversorgung
gewonnenen Erfahrung, dass akute
oder größere Bevölkerungsteile betref-
fende, wasserbezogene Gesundheits-
gefahren nur durch mikrobiologische
Risikofaktoren entstehen. Diese Risi-
ken sind im Bewusstsein der Bevölke-
rung weit in den Hintergrund getreten,
da sie sich in Europa mit ihren hoch
entwickelten Systemen der Wasser-
versorgung und -überwachung kaum
noch bemerkbar machen. Dennoch
können epidemieartige Ausbrüche
von durch Wasser übertragbaren
Krankheiten grundsätzlich nicht aus-
geschlossen werden, insbesondere
dann, wenn menschliches und techni-
sches Versagen zusammentreffen.

Neben den mikrobiologischen Risiken
können auch von chemischen Inhalts-
stoffen im Trinkwasser Gefahren für
die menschliche Gesundheit ausge-
hen. Zum Schutz des Konsumenten
sind europaweit seit 1980 einheitliche
Trinkwasserqualitätsstandards festge-
setzt, die 1998 auf der Basis der Emp-
fehlungen der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) in Genf wissenschaft-
lich überarbeitet und veröffentlicht
wurden. Derzeit sind die Mitgliedstaa-
ten mit der Umsetzung der so ge-
nannten EG-Trinkwasserrichtlinie in ihr
jeweiliges nationales Recht befasst.
Es hat sich in Europa und insbeson-
dere in Deutschland in den letzten
Jahrzehnten erwiesen, dass zur Si-
cherstellung einer hygienisch
einwandfreien Trinkwasserversorgung
der konsequente Schutz der Trink-
wasserressourcen ebenso wichtig ist
wie die technisch einwandfreie Gewin-
nung, Aufbereitung, Speicherung und
Verteilung des Trinkwassers und die
ordnungsgemäß geplante und betrie-
bene Hausinstallation. Diese 3 Säulen
werden als „Multi-Barrieren-Prinzip“
bezeichnet und werden im Nachfol-
genden dargelegt.

1.  Barr iere
Das Multi-Barrieren-System beginnt
im Einzugsgebiet von Wasservorkom-
men (Grundwasser, Quellwasser, Tal-
sperren, Seen) mit einem konsequen-
ten Schutz der für die Trinkwasserge-
winnung vorgesehenen Ressourcen.
Aufgrund der Erfahrungen, dass Be-
einträchtigungen der Gewässer und
insbesondere des Grundwassers oft-

mals erst sehr spät festgestellt wer-
den, das Ausmaß der Belastungen
und die Eintragspfade oft nur sehr
schwer erfasst werden, sich weiträu-
mig ausdehnen und sehr beständig
sein können sowie mit den gängigen
Analyseverfahren nicht immer sofort
identifizierbar sind (z.B. endokrine
Substanzen, Parasiten), hat sich als
Umwelthandlungsziel der „flächen-
deckende Gewässerschutz“ etabliert.
Dies ist mit Blick auf die Trinkwasser-
versorgung außerordentlich wichtig,
da auch die Aufbereitung von verun-
reinigtem Rohwasser trotz des hohen
technischen Standes der Wasserauf-
bereitungstechnologie zuweilen Leis-
tungsgrenzen erreicht, so dass der
konsequent flächendeckend prakti-
zierte Gewässerschutz von maßge-
bender Bedeutung für die Trinkwas-
serressourcen ist. So zählt zu den
Grundsätzen deutscher Wasserver-
sorgungspraxis, dass die Trinkwas-
serressourcen idealerweise eine Be-
schaffenheit aufweisen, die lediglich
eine Aufbereitung mit natürlichen oder
naturnahen Verfahren (z.B. Filtration)
erfordert, um ein Trinkwasser entspre-
chend den europäischen Qualitäts-
standards zur Verfügung zu stellen. Ei-
ne „end-of-pipe“-Strategie (d.h. unzu-
reichender Gewässerschutz zu Lasten
der Wasserversorgung), die durch auf-
wändige und investitionsintensive
Technologie belastetes Rohwasser zur
Trinkwasser aufbereiten muss, wird
abgelehnt. Somit würde auch das
Prinzip „Nachhaltigkeit“ konterkariert.
Zur Umsetzung des flächendecken-
den Gewässerschutzes gibt es ver-



schiedene Möglichkeiten. So sind bei-
spielsweise in Deutschland Maßnah-
men zum Schutz der Gewässer in
zahlreichen Gesetzen verankert, wie
z.B. im Wasserhaushaltsgesetz:

§ 1 a
„Die Gewässer sind als Bestandteil
des Naturhaushaltes und als Lebens-
raum für Tiere und Pflanzen zu si-
chern. Sie sind so zu bewirtschaften,
dass sie dem Wohl der Allgemeinheit
und im Einklang mit ihm auch dem
Nutzen Einzelner dienen und vermeid-
bare Beeinträchtigungen ihrer ökolo-
gischen Funktionen unterbleiben. (...)
Jedermann ist verpflichtet, bei Maß-
nahmen, mit denen Einwirkungen auf
ein Gewässer verbunden sein können,
die nach den Umständen erforderliche
Sorgfalt anzuwenden, um eine Verun-
reinigung des Wassers oder eine sons-
tige nachteilige Veränderung seiner Ei-
genschaften zu verhüten und um eine
mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt
gebotene sparsame Verwendung des

Wassers zu erzielen, um die Lei-
stungsfähigkeit des Wasserhaushal-
tes zu erhalten und um eine Vergröße-
rung und Beschleunigung des Was-
serabflusses zu vermeiden.“

Neben den gesetzlich verankerten
Schutzbestimmungen für die Gewäs-
ser, die im Rahmen des flächen-
deckenden Gewässerschutzes greifen
sollen, stellt die Einrichtung von Trink-
wasserschutzgebieten ein weiteres
wichtiges Instrument zur Minimierung
von Risiken in den sensiblen Einzugs-
gebieten von Trinkwasserressourcen
dar. Denn es zeigte sich in der Vergan-
genheit, dass trotz gesetzlich geregel-
ter Sorgfalt gewisse unvorhersehbare
Gefährdungen nicht ausbleiben. Ins-
besondere in den sensiblen Einzugs-
gebieten von Trinkwasserressourcen
sind Gefährdungen der Wasserres-
sourcen kritisch, so dass besondere
Vorsorgemaßnahmen greifen müssen.
Im bundesdeutschen Wasserhaus-
haltsgesetz ist daher ein Sonderrecht

für derartige Gebiete eingeräumt. Trink-
wasserschutzgebiete können fest-
gesetzt, entsprechende Verordnun-
gen erlassen und die zum speziellen
Schutz notwendigen erhöhten Anfor-
derungen durch Genehmigungsvor-
behalte, Gebote und Verbote festge-
schrieben werden. Für die Festset-
zung von Trinkwasserschutzgebieten
für Grundwasser und oberirdische
Gewässer hat der DVGW gemeinsam
mit den Obersten Wasserbehörden
der Bundesländer Richtlinien (DVGW-
Arbeitsblätter W101 und W102) erar-
beitet, die je nach wissenschaftlichem
Kenntnisstand über Gefährdungspo-
tenziale aktualisiert werden. Die Richt-
linien beschränken sich auf naturwis-
senschaftliche und technische Aspek-
te, die bei der Einrichtung eines
Trinkwasserschutzgebietes für Grund-
wasser oder oberirdische Gewässer
zum Schutz vor nachteiligen Verände-
rungen der Beschaffenheit zu beachten
sind, und dürfen in keinem Fall pauschal
angewendet werden, da Trinkwas-
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serschutzgebiete den jeweiligen örtli-
chen Verhältnissen entsprechend dif-
ferenziert und modifiziert werden müs-
sen.
Ziel der Einrichtung von Trinkwasser-
schutzgebieten ist:
• gesundheitsgefährdende Stoffe und

Organismen fern zu halten,
• Stoffe und Organismen, welche die

Beschaffenheit des Wassers beein-
trächtigen, fern zu halten und

• nachteilige Temperaturveränderun-
gen zu verhindern.

Ausgehend von der Auffassung, dass
die Gefahr für die genutzten Gewässer
allgemein mit zunehmendem Abstand
des Gefahrenherdes von der Trink-
wassergewinnungsanlage abnimmt,
wird ein Trinkwasserschutzgebiet in 3
Schutzzonen eingeteilt:

• Weitere Schutzzone (Zone III):
Die Zone III soll den Schutz vor weit-
reichenden Beeinträchtigungen,
insbesondere vor nicht oder nur
schwer abbaubaren chemischen
und radioaktiven Verunreinigungen
gewährleisten.

• Engere Schutzzone (Zone II):
Die Zone II soll den Schutz vor Ver-
unreinigungen durch pathogene Mi-
kroorganismen, z.B. Bakterien, Vi-
ren, Parasiten, sowie vor sonstigen
Beeinträchtigungen gewährleisten,
die bei geringer Fließdauer und
Fließstrecke zur Trinkwassergewin-
nungsanlage gefährlich sind. Als
Grenze für die Zone II gilt die so ge-
nannte „50-Tage-Linie“. Diese Be-
messungsgröße für die Schutzzone
II geht auf die Erkenntnis zurück,
dass Mikroorganismen (Bakterien
und Viren) an die Mineralien des
Grundwasserleiters adsorbiert wer-
den, der hydrodynamischen Disper-
sion (Streuung im Grundwasserlei-
ter) unterliegen und nur eine 
begrenzte Überlebenszeit im Grund-
wasser aufweisen. 

• Fassungsbereich (Zone I):
Die Zone I soll den Schutz der Trink-
wassergewinnungsanlage und ihrer
unmittelbaren Umgebung vor jegli-
chen Verunreinigungen und Beein-
trächtigungen gewährleisten. Die
Zone I ist gegen unbefugtes Betre-
ten, z.B. durch Einzäunung zu
schützen. 

Zu einem vorausschauenden Res-
sourcenschutz zählt ferner die regel-
mäßige Überwachung des Wasser-

schutzgebietes (Monitoring), so dass
frühzeitig Einflüsse, die eine nachteili-
ge Veränderung der Beschaffenheit
der Trinkwasserressourcen besorgen
lassen, festgestellt werden können.
So sollte das Grundwasser im Ein-
zugsgebiet durch Vorfeldmessstellen
in angemessenen räumlichen und
zeitlichen Abständen auf seine physi-
kalische, chemische und mikrobiolo-
gische Beschaffenheit untersucht
werden. Zu einem Basismesspro-
gramm zählen: Farbe, Trübung, Ge-
ruch, Temperatur, Leitfähigkeit, Sauer-
stoff, pH-Wert, Säurekapazität, Ge-
samthärte, Calcium, Magnesium,
Natrium, Kalium, Ammonium, Eisen,
Mangan, Chlorid, Nitrat, Nitrit, Sulfat,
DOC, AOX, Koloniezahl, Coliforme
Bakterien und Escherichia coli. Min-
destens alle 3 Jahre sind Untersu-
chungen auf Aluminium, Arsen, Bor,
Blei, Cadmium, Cyanid, Fluorid,
Nickel, Quecksilber, polyzyklische aro-
matische Kohlenwasserstoffe und
leichtflüchtige Kohlenwasserstoffe zu
empfehlen. Bei besonderen Gefähr-
dungen (z.B. durch Landwirtschaft
oder Gewerbe/Industrie) zählen zu ei-
nem erweiterten Messprogramm Pa-
rameter wie Benzol, Toluol, Xenol, Mi-
neralöl oder Pestizide.

Die Grundwasserstände im Einzugs-
gebiet sind regelmäßig zu messen
und auszuwerten. Generell sollten alle
im Einzugsgebiet gegebenen Mög-
lichkeiten zum Schutz der Gewässer
vor schädigenden Einflüssen wahrge-
nommen werden. Es empfiehlt sich,
dass die Wasserversorgungsunter-
nehmen gemeinsam mit den zustän-
digen Wasserbehörden einen Über-
wachungsplan aufstellen.

Zwar sind die Erfolge konsequenter
Gewässerschutzmaßnahmen nicht
immer sofort messbar, doch hat sich
bislang gezeigt, dass sich die Vorsor-
ge gegenüber der kostenintensiven
Sanierung von kontaminierten Res-
sourcen – wobei anthropogen unbelas-
tete Zustände kaum zu realisieren sind
– stets auszahlt.

Der flächendeckende Gewässer-
schutz verknüpft mit der Einrichtung
von Trinkwasserschutzgebieten zum
Schutz der sensiblen Einzugsgebiete
von Trinkwassergewinnungsanlagen
und der kontinuierlichen Überwa-
chung der Wasserqualität und Was-
serquantität die erste wichtige „Barrie-

re“ für eine qualitativ hochwertige und
quantitativ ausreichende Versorgung
der Bevölkerung mit dem Lebensmit-
tel Trinkwasser.
2.  Barr iere
Die Wasserversorgungsunternehmen
sind für die Gewinnung, Förderung,
Aufbereitung, Speicherung und Ver-
teilung des Trinkwassers verantwort-
lich. Dabei sind bei Planung, Bau, Be-
trieb und Instandhaltung der Anlagen
die allgemein anerkannten Regeln der
Technik einzuhalten. Ferner muss das
dem Verbraucher zur Verfügung ge-
stellte Trinkwasser den gesetzlichen
Anforderungen (Trinkwasserverord-
nung) entsprechen. Hinsichtlich der
Trägerschaft, Organisationsform, Grö-
ße und des Aufgabenbereichs sind die
Wasserversorgungsunternehmen
vielfältig gestaltet. Diese Vielfalt ist zu-
gleich Ausdruck der unterschiedlichen
örtlichen Gegebenheiten, historischen
Entwicklung und rechtlichen Voraus-
setzungen.

Neben dem konsequenten Schutz der
Einzugsgebiete von Trinkwasserres-
sourcen kommt der ordnungsgemä-
ßen, d.h. auf den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik basierenden
Wassergewinnung, -aufbereitung, 
-speicherung, dem -transport und der
-verteilung große Bedeutung zur Si-
cherung der Trinkwasserqualität zu.
Es ist außerordentlich wichtig, dass
bei allen Stufen der Trinkwasserver-
sorgung – von der Wassergewinnung
bis zur Wasserverteilung – die richti-
gen Produkte und Verfahren ausge-
wählt werden.

Was sind nun die allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik, nach denen
sich die Wasserversorgungsunterneh-
men richten müssen? Allgemein aner-
kannte Regeln der Technik sind schrift-
lich fixierte technische Festlegungen
für Verfahren, Einrichtungen und Be-
triebsweisen, die nach der herrschen-
den Auffassung der beteiligten Fach-
kreise zur Erreichung gesetzlich vorge-
gebener Ziele (z.B. Erfüllung der
Trinkwasserqualitätsziele entspre-
chend der Trinkwasserverordnung) ge-
eignet sind und sich in der Praxis all-
gemein bewährt haben. In einigen eu-
ropäischen Ländern erarbeiten private
technisch-wissenschaftliche Vereine in
einem geordneten und transparenten
Verfahren die Regeln der Technik.

Voraussetzung für die Anerkennung
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technisch-wissenschaftlicher Vereine
als private Regelsetzer sind:
• politische und wirtschaftliche Unab-

hängigkeit bzw. Neutralität,
• das Verfolgen ausschließlich ge-

meinnütziger Zwecke sowie ein
• geordnetes und transparentes Re-

gelsetzungsverfahren (unter Einbe-
ziehung der Fachöffentlichkeit, mit
Entwurfsveröffentlichung, Ein-
spruchsverfahren und Beschwerde-
ausschuss).

In Deutschland übernimmt der DVGW,
Deutsche Vereinigung des Gas- und
Wasserfaches seit, 1865 diese Aufga-
be für die Gas- und Wasserversor-
gung, die ATV-DVWK für die Abwas-
serentsorgung. Die Arbeit der für die
Erarbeitung und Fortschreibung der
Regeln zuständigen Fachgremien
wird vom Staat als Entlastung für die
Exekutive allgemein anerkannt und
damit begründet, dass die Exekutive
überfordert wäre, sollte sie die not-
wendigen wissenschaftlich-techni-
schen Detailregelungen allesamt
selbst treffen. Darüber hinaus sieht
sich der Staat nicht in der Lage mit der
dynamischen technischen Entwick-
lung Schritt zu halten. Wichtig ist: Re-
geln der Technik sind keine Gesetze!
Sie sind allerdings Maßstab für tech-
nisch richtiges Handeln.

Die Technischen Regeln entstehen in
Ausschüssen, die mit Experten aus
der Wasserversorgung, Behörden,
Universitäten und der Zuliefererindus-
trie besetzt sind. Die Entwürfe von
Technischen Regeln werden als so ge-
nannter „Gelbdruck“ der Fachöffent-
lichkeit mit einer 3-Monats-Frist vorge-
legt. Anregungen, Änderungswünsche
wie auch Kritik sind Einsprüche und
werden von dem fachlich verantwortli-
chen Ausschuss öffentlich mit den Ein-
sprechern beraten. Danach entsteht
der so genannte „Weißdruck“, der
nach der Verabschiedung durch die
übergeordneten Fachgremien und
dem Vorstand in das gesamte DVGW-
Regelwerk als „anerkannte Regel der
Technik“ aufgenommen wird. Im 5-
Jahres-Turnus werden die Techni-
schen Regeln dem Stand der Technik
angepasst. Die Technischen Regeln
sind für jedermann zugänglich. Das
aktuelle Regelwerk Wasser des DVGW
enthält 150 wasserspezifische und 47
gas/wasserspezifische Regeln für Pla-
nung, Bau, Betrieb, Sanierung und In-
standhaltung der Anlagen und Pro-

dukte in der Wasserversorgung. Die
Einhaltung der Technischen Regeln
stellt eine weitere Barriere im positiven
Sinn zur Gewährleistung einer sicheren
und hygienisch einwandfreien Trink-
wasserversorgung dar.

3.  Barr iere
Der Verantwortungsbereich des Was-
serversorgers endet in der Regel an
der Übergabestelle im Haus, d.h. am
Wasserzähler. An diesem Übergabe-
punkt hat er sicherzustellen, dass
dem Verbraucher Wasser in Trinkwas-
serqualität zur Verfügung gestellt wird.
Die Hausinstallation ist somit als dritte
„Barriere“ anzusehen, die gewährleis-
ten soll, dass das vom Wasserversor-
ger übergebene Trinkwasser in gleich-
bleibender Qualität den Konsumenten
erreicht. Dabei sind insbesondere die
eingesetzten Werkstoffe für Rohre, Ar-
maturen, Behälter etc. von besonde-
rer Bedeutung. 

Mit der 1998 veröffentlichten EG-Trink-
wasserrichtlinie wird erstmals europa-
weit festgelegt, dass der Hauseigentü-
mer für nachteilige Veränderungen der
Trinkwasserqualität, die auf die Werk-
stoffe und Materialien der Hausinstalla-
tion oder deren unzulängliche Instand-
haltung zurückzuführen sind, verant-
wortlich ist. In diesen Fällen kann das
Gesundheitsamt anordnen, dass ge-
eignete Maßnahmen zu ergreifen sind,
um die aus der Nichteinhaltung mögli-
cherweise resultierenden gesundheitli-
chen Gefahren auszuschalten oder zu
verringern und die betroffenen Ver-

braucher über etwaige zusätzliche Ab-
hilfemaßnahmen oder Verwendungs-
einschränkungen des Wassers, die sie
vornehmen sollten, angemessen zu
unterrichten und zu beraten. Dies kann
im Fall des Parameters „Blei“, für den
bisher ein Grenzwert von 40 mg/l galt
und für den ab 2013 ein Grenzwert von
10 mg/l eingeführt wird, nur eine kom-
plette Sanierung von Blei-Leitungen,
d.h. Ersatz durch andere Werkstoffe,
bedeuten.

Trinkwasser ist in jedem Fall bei Stag-
nation chemischen, physikalischen
und mikrobiologischen Veränderun-
gen unterworfen. Da die Veränderun-
gen vom Verbraucher im Einzelfall
nicht bewertet werden können, wird
aus Vorsorgegründen empfohlen, das
Wasser, das länger in der Trinkwasser-
Hausinstallation gestanden hat (z.B.
nach dem Urlaub) ablaufen zu lassen
und nicht für die Zubereitung von z.B.
Säuglingsnahrung zu verwenden. Ge-
nerell müssen alle Anlagenteile, die in
Kontakt mit dem Trinkwasser sind, so
beschaffen sein, dass das Trinkwas-
ser in seiner Lebensmittelqualität mi-
krobiologisch und chemisch nicht be-
einträchtigt wird. 

Für Rohre in der Trinkwasser-Hausinstal-
lation kommen als Werkstoffe in Frage:
• Stahl: feuerverzinkt, nicht rostend
• Kupfer
• Kunststoffe: vernetztes Polyethylen

(PE-X), Polybuten (PB), Polypropy-
len (PP), chloriertes Polyvinylchlorid
(PVC-C).
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Abb.: Nur das Zusammenwirken aller drei Barrieren gewährleistet eine 
sichere und nachhaltige Trinkwasserversorgung.

Quelle: DVGW
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Zur Vermeidung von Korrosionsschä-
den müssen die korrosionsspezifi-
schen Eigenschaften des Trinkwas-
sers (u.a. pH-Wert, Basenkapazität)
berücksichtigt werden, so dass die
passende Werkstoffauswahl getroffen
werden kann. Ein Wasser mit einem
pH-Wert unterhalb von 6,5 darf als
Trinkwasser – unabhängig vom Werk-
stoff – grundsätzlich nicht verwendet
werden.

Die Einsatzbereiche für Kupferwerk-
stoffe (Grenzwert 2 mg/l) sind:
• pH ≥ 7,4
• pH zwischen 7,0 und 7,4 und TOC
≤ 1,5 g/m3.

Die Einsatzbereiche für nicht rostende
Stähle und Kunststoffe sind wie folgt
gefasst:
• pH ≥ 6,5 ≤ 9,5.

Zur Vermeidung des Wachstums von
Legionellen (Legionellose) ist eine Be-
triebstemperatur bei Trinkwasserer-
wärmungsanlagen von 60° C erfor-
derlich. Ferner sind Sicherheitsarma-

turen, wie z.B. Rückflussverhinderer
vorzusehen, die verhindern, dass es
zu einem Rückfließen von Wasser
kommt. Der Rückflussverhinderer ist
bei der Wasserentnahme offen und
bei Rückfluss, bzw. für den Fall, dass
keine Wasserentnahme stattfindet,
gesperrt. Funktions- und Dichtheit-
sprüfungen sind einmal jährlich durch-
zuführen. Mit diesen anspruchsvollen
Aufgaben sollten nur qualifizierte In-
stallateure – keine Do-it-yourself-
Handwerker – beauftragt werden, so
dass bereits die Planung, wie auch die
Einrichtung und auch der Betrieb der
Hausinstallation fachgerecht vorge-
nommen wird und der Konsument,
die vom Trinkwasserversorgungsun-
ternehmen am Wasserzähler geliefer-
te einwandfreie Trinkwasserqualität
auch an allen Zapfhähnen in seinem
Haus oder seiner Wohnung erhält.

Fazit :
Das Zusammenwirken aller 3 Barrie-
ren, d.h. der Schutz der Ressourcen,
die Planung, der Bau und der Betrieb
der Wasserversorgung nach den an-

erkannten Regeln der Technik
(DVGW-Regelwerk) sowie die fachge-
rechte Planung, Einrichtung und der
Betrieb der Hausinstallation nach den
Regeln der Technik durch einen quali-
fizierten Installateur stellt sicher, dass
dem Konsumenten ein einwandfreies
Trinkwasser in bester Qualität an die
Zapfhähne geliefert wird. Dabei ist je-
de Barriere ein wichtiges Element für
das Funktionieren des Gesamtsys-
tems, jede Barriere muss daher die
größtmögliche Sicherheit anstreben –
keine Barriere ist ersetzbar und darf
auf Kosten einer anderen vernachläs-
sigt werden! 
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